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Zum Rücktritt von Herrn Bundesrat Baumann

Freitag, den 8. November 1940, hat der Vorsteher des eidg. Justiz-
und Polizeidepartementes, Herr Bundesrat Dr. J. Baumann, dem Bundesrat

zuhanden der Bundesversammlung seine Demission als Bundesrat
auf Ende des Jahres 1940 eingereicht. In der gleichen Bundesratssitzung
erklärte auch der Vorsteher des eidg. Militärdepartementes, Herr Bundesrat

R. Minger, seinen Bücktritt aus der Landesregierung. Der
gleichzeitige Bücktritt dieser beiden Mitglieder des Bundesrates kam
unerwartet, bildete eine Überraschung und löste im ganzen Lande großes und
aufrichtiges Bedauern aus. Der Vorsitzende der vereinigten
Bundesversammlung hat am 9. Dezember 1940 anläßlich der Behandlung der
Bücktrittsgesuche, die hervorragenden Leistungen der beiden Magistraten

als Staatsmänner in treffender Weise gewürdigt und ihnen den
wohlverdienten Dank des Schweizervolkes ausgesprochen.

Es geziemt sich und ist unsere Dankespflicht an dieser Stelle
denjenigen Teil der Amtstätigkeit von Herrn Bundesrat Baumann der sich
auf die schweizerische Grundbuchvermessung bezieht, einer näheren Würdigung

zu unterziehen.
Herr Dr. jur. Baumann, geb. 1874, gehörte vor seinem Eintritt in

den Bundesrat während mehr als 25 Jahren dem Begierungsrate seines
Heimatkantons Appenzell A.Bh. an, wo er während 12 Jahren das Amt
des Landammanns bekleidete. Von 1911-1934 vertrat Herr Baumann den
Kanton Appenzell A.Bh. im Ständerat, den er 1920/21 präsidierte. Am
22. März 1934 wählte die Bundesversammlung den damaligen Ständerat
Dr. Baumann in die oberste Landesbehörde, wo ihm an Stelle des
zurückgetretenen hochverdienten Herrn Bundesrat Dr. Häberlin, die Leitung
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